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 Veröffentlicht am 08.06.1993

Norm

UrhG §26

UrhG §33

Rechtssatz

Ist es Zweck des Vertrages der Beklagten die Herstellung von Kostümen nach Entwürfen des Klägers und deren

Verwendung für Au ührungen ihres Marionettentheaters zu ermöglichen, stellt die Abbildung der Marionetten ein

wirksames und unabdingbares Werbemittel für die Beklagte dar, die als kommerzielles Unternehmen für ihre

Au ührungen werben muß. Das übertragene Werknutzungsrecht muß daher das Recht einschließen, das Werk

dadurch zu vervielfältigen, daß Fotographien zu Werbezwecken verwendet werden.
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